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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., vom 31. Jänner 2007 gegen 

den Bescheid des Finanzamtes für den 12., 13. und 14. Bezirk und Purkersdorf vom 5. Jänner 

2007 betreffend Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2001 entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. Der angefochtene Bescheid wird 

abgeändert. 

Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der Abgaben sind dem Ende der folgenden 

Entscheidungsgründe bzw. den als Beilage angeschlossenen Berechnungsblättern zu 

entnehmen und bilden einen Bestandteil dieses Bescheidspruches. 

Entscheidungsgründe 

Die Berufungswerberin (Bw.) ist slowakische Staatsbürgerin und als Krankenschwester 

unselbständig tätig.  

Die Bw. beantragte im Zuge der Arbeitnehmerveranlagungen für die Jahre 2001 (bis 2005) 

Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung und Reisekosten in Höhe von € 200 als 

Werbungskosten. Zum Nachweis wurde eine Bestätigung der Transportges. vorgelegt, dass 

die Bw. einen Fahrkartenpreis von Bratislava nach Adr.Ö. zwischen SK 280,- bis 325,- 

betragen hätte. Weiters wurde eine Bestätigung bezüglich der Tätigkeit des Ehegatten als 

Rechtsvertreter sowie eine Bestätigung der Wohngemeinde bezüglich Wohnsitz in der 

Slowakei, Adr.Slow. vorgelegt.  
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Gegen den abweisenden Einkommensteuerbescheid wurde form- und fristgerecht Berufung 

erhoben und ausgeführt, dass die Bw. auf Grund ihrer Tätigkeit in der Nacht als 

Krankenschwester einen Wohnsitz in Österreich benötige und daher Anspruch auf 

Familienheimfahrten in die Slowakei hätte. Die zugestandenen Beträge würden der Bw. 

jedoch niedrig erscheinen bzw. der zugestandene Heimfahrtenkostenersatz nicht ersichtlich 

sein.  

Das Finanzamt ersuchte in der Folge um die Vorlage der Einkommensnachweise des 

Ehegatten (gegebenenfalls in deutscher Übersetzung) als auch um belegmäßigen Nachweis 

der Kosten für Familienheimfahrten. Bei Benützung eines Kfz wurde um die Vorlage eines 

Fahrtenbuches oder anderer geeigneter Aufzeichnungen unter Anschluss der Tank- und 

Servicebelege sowie Kopie des Zulassungsscheines ersucht. In der Folge legte die Bw. eine 

Aufstellung der Durchschnittslöhne des Ehegatten (für die Jahre 2001 bis 2005) in Höhe von 

SK 13.028,- für das Jahr 2001 vor. Das Finanzamt anerkannte im Zuge der Erlassung einer 

Berufungsvorentscheidung SK 325,-, d. s. € 7,76 bzw. S 106,78 für wöchentliche Heimfahrten, 

insgesamt somit jährlich € 364,72 bzw. S 5.018,66 abzüglich der Urlaubszeit von fünf 

Wochen.  

Im Rahmen der Berufung wurden in der Folge weiters zusätzlich Werbungskosten betreffend 

Mietkosten der Dienstwohnung von € 349,12 als Werbungskosten beantragt. Darüber hinaus 

wären im Jahre 2001 Aufwendungen für eine Untermietwohnung von € 150,- monatlich 

angefallen, Untermieterin wäre Frau X gewesen. Als Nachweis könnte der Meldezettel 

vorgelegt werden. Ein neuerlicher Vorhalt des Finanzamtes bezüglich der Vorlage eines 

Nachweises der Mietaufwendungen im Zeitraum Jänner bis September 2001 bzw. eine 

Bestätigung durch die Vermieterin, zugestellt durch Hinterlegung vom 30. August 2007, wurde 

nicht beantwortet.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 16 Abs. 1 EStG 1988 sind Werbungskosten die Aufwendungen oder Ausgaben zur 

Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. Werbungskosten müssen wie 

Betriebsausgaben nachgewiesen bzw. zumindest glaubhaft gemacht werden.  

Gemäß § 20 Abs. 1 EStG 1988 dürfen bei den einzelnen Einkünften u. a. die für den Haushalt 

des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufgewendeten 

Beträge nicht abgezogen werden.  

Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen durch die beruflich veranlasste Begründung eines 

eigenen Haushalts an einem außerhalb des Familienwohnsitzes gelegenen 
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Beschäftigungsortes bzw. eines Doppelwohnsitzes erwachsen, sind als Werbungskosten 

absetzbar. Behält der Steuerpflichtige seinen bisherigen Wohnsitz aus privaten Gründen bei, 

so gehören die durch die getrennte Haushaltsführung verursachten Kosten zu den nicht 

abzugsfähigen Aufwendungen der Lebensführung.  

Die Begründung eines eigenen Haushaltes am Beschäftigungsort bei gleichzeitiger 

Beibehaltung des Familienwohnsitzes (doppelte Haushaltsführung) ist somit dann beruflich 

veranlasst, wenn der Familienwohnsitz des Steuerpflichtigen 

• von seinem Beschäftigungsort so weit entfernt ist, dass ihm eine tägliche Rückfahrt 
nicht zugemutet werden kann und entweder  

• die Beibehaltung des Familienwohnsitzes außerhalb des Beschäftigungsortes nicht 
privat veranlasst ist oder  

• die Verlegung des Familienwohnsitzes an den Beschäftigungsort nicht zugemutet 
werden kann.  

Unzumutbarkeit der täglichen Rückkehr ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn der 

Familienwohnsitz vom Beschäftigungsort mehr als 120 Kilometer entfernt ist. In begründeten 

Einzelfällen kann auch bei einer kürzeren Wegstrecke Unzumutbarkeit anzunehmen sein.  

Als Familienwohnsitz gilt jener Ort, an dem ein verheirateter Steuerpflichtiger mit seinem 

Ehegatten oder ein unverheirateter Steuerpflichtiger mit seinem in eheähnlicher Gemeinschaft 

lebenden Partner einen Hausstand unterhält, der den Mittelpunkt der Lebensinteressen dieser 

Personen bildet (siehe dazu VwGH 24.4.1996, 96/15/0006; Quantschnigg/Schuch, 

Einkommensteuerhandbuch, Rz 102 zu § 16 EStG 1988, "Doppelte Haushaltsführung"; 

Doralt4, a.a.O., Rz 349 zu § 4 EStG 1988). 

Liegt der Familienwohnsitz des Steuerpflichtigen außerhalb der üblichen Entfernung vom 

Beschäftigungsort, dann können die (Mehr)Aufwendungen für eine "doppelte 

Haushaltsführung, wie z.B. für die Wohnung am Beschäftigungsort und die Kosten für 

Familienheimfahrten, nur dann steuerlich berücksichtigt werden, wenn die doppelte 

Haushaltsführung beruflich bedingt ist. Wenn dem Arbeitnehmer Mehraufwendungen 

erwachsen, weil er am Beschäftigungsort wohnen muss und die Verlegung des 

(Familien)Wohnsitzes in eine übliche Entfernung zum Ort der Erwerbstätigkeit nicht zumutbar 

ist, sind die Mehraufwendungen Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 EStG 1988. Die 

doppelte Haushaltsführung ist dann als beruflich veranlasst anzusehen, wenn die Gründung 

des zweiten Hausstandes einen objektiven Zusammenhang mit der Berufstätigkeit aufweist.  

Im vorliegenden Fall hat die Bw. seit mehreren Jahren eine Wohnung in der Nähe ihres 

Beschäftigungsortes in Adr.Ö.. Der Familienwohnsitz der Bw. lautet auf Adr.Slow. in der 

Slowakei. Der weitere Wohnsitz wurde somit berufsbedingt begründet. Die Entfernung 
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zwischen Arbeitsstätte und Familienwohnsitz liegt lt. Routenplaner bei ca. 140 Kilometer und 

ist daher die tägliche Rückkehr zum Familienwohnsitz als nicht zumutbar zu beurteilen. Der 

Ehegatte der Bw. verfügt am Familienwohnsitz auch über nennenswerte Einkünfte zwischen 

SK 13.028,- und 16.398,- in den Jahren 2001 bis 2005.  

Die Kosten für die wöchentlichen Familienheimfahrten wurden mittels Bestätigung der 

Transportges. nachgewiesen und lauten auf SK 280,- bis 325,-. Bezüglich den Mietkosten im 

Zeitraum September bis Dezember 2001 lautend auf € 349,12 wurde eine Bestätigung des 

Wohnungsinhabers vorgelegt und sind somit anzuerkennen. Bezüglich der Wohnungskosten 

im Zeitraum Jänner bis August 2001 wurden jedoch weder Belege noch eine Bestätigung 

vorgelegt. Die Aufwendungen für den Zeitraum Jänner bis August 2001 sind somit mangels 

Vorlage von Nachweisen als nicht glaubhaft zu beurteilen. Diesbezüglich wird angemerkt, dass 

über die angegebene Vermieterin weder Meldeaufzeichnungen noch Steuerdaten aufscheinen.  

Die von der Bw. geltend gemachten Kosten für Familienheimfahrten und Wohnung als 

doppelte Haushaltsführung sind somit in Höhe von insgesamt S 9.821,- (S 5.019,- zuzüglich S 

4.802,34 bzw. € 349,12) anzuerkennen. 

Die Berufung war daher teilweise Folge zu geben.  

Beilage: 2 Berechnungsblätter (€, S) 

Wien, am 15. Februar 2008 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


